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RS OGH 1983/2/16 3Ob685/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1983

Norm

EheG §81 ff

Rechtssatz

Die familienrechtlichen Mitbenützungsrechte eines Ehepartners am ehelichen Gebrauchsvermögen und an den

ehelichen Ersparnissen können während der Ehe nur gegen den Ehemann, nicht aber gegenüber Dritten geltend

gemacht werden.
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